
Prüfungen Master

• Rechtsgrundlage: Massgebend sind das

Reglement vom 28. Juni 2006 (17. Dezem- 

ber 2012) über das Rechtsstudium (RED)

sowie die regelmässigen Mitteilungen

des Dekanats, die unter anderem Infor- 

mationen zu den Einschreibemodalitäten

und den Prüfungsdaten enthalten.

• Bei der Prüfungsanmeldung online via 
myUniFR muss die Studentin oder der

Student angeben, ob der Semester-  

und der Blockkurs als ordentlicher Kurs

oder als Kurs im Rahmen der Spezial-

veranstaltungen oder als zusätzlicher

Kurs abgelegt werden soll. In den

beiden zuletzt genannten Fällen zählt

die Note nicht für den Durchschnitt

des Masters.

• Pro Session kann man sich für max. 6 or- 

dentliche Prüfungen einschreiben. Wer

sein Masterstudium mit einem Zusatz

(Europarecht oder Religionsrecht) ab- 

schliesst, kann pro Session eine zusätz- 

liche Prüfung ablegen. Die Prüfungen für

die Semesterkurse finden während der

Prüfungssessionen statt. Die Prüfungen

können max. einmal wiederholt werden.

• Wer sich für einen Blockkurs einschreibt,

ist automatisch für das Examen am Ende

des Kurses eingeschrieben. Die Einschrei-

bung erfolgt während der Einschrei- 

bungen zur vorherigen Examenssession.

Die Präsenz während des Kurses ist

obligatorisch. Die Blockkurse bestehen

aus einem Drittel der Arbeit in der

Vorlesung, einem Drittel Gruppen arbeit

und einem Drittel individueller Arbeit.

Die Leistungsnachweise, die für das Be- 

stehen eines Blockkurses erfor derlich

sind, müssen während des Kurses erbracht

werden und können im Falle eines Nicht- 

bestehens grundsätzlich nicht wieder-

holt werden. Form und Moda litäten der

Leistungsnachweise in den Blockkursen

werden den Studenten und Studentinnen

von der verantwort lichen Dozentin oder

dem verantwortlichen Dozenten spä- 

testens zu Beginn des Kurses mitgeteilt.

• Seminare bedingen eine aktive persön- 

liche Mitarbeit der Studenten und

Studentinnen sowie das Verfassen einer

Seminararbeit. Um zum Seminar zu -

gelassen zu werden, muss die Studentin

oder der Student mindestens das Examen

IUR II bestanden haben. Um den Master

of Law zu erlangen, müssen mindestens

Informationen zu den Prüfungen

zwei Seminare zu je 5 ECTS-Punkten 

erfolgreich absolviert werden. 

• Studierende müssen für den Master of

Law mindestens 15 ECTS-Punkte mit

Spezialkrediten erwerben. Die Prüfungen

finden nach den Regeln der gewählten

Lehrveranstaltungen statt. Wenn eine

Prüfung nicht bestanden ist, gelten die

Regeln der gewählten Lehrveranstaltung.

• Die Masterarbeit wird innerhalb von

16 Tagen zu einem vorgegebenen

Thema verfasst.

• Den Titel Master of Law erhält, wer die

erforderlichen Prüfungen mit den zuge- 

hörigen Kreditpunkten besteht und eine

genügende Masterarbeit (5 ECTS-Kredit-

punkte) verfasst. Es werden keine um- 

fassenden Abschlussprüfungen abgelegt.

Einschreibung für die 
Prüfungssessionen
• Die Prüfungseinschreibung erfolgt 

während der vorgegebenen Einschreibe-
frist online: my.unifr.ch
Die Einschreibung ist erst nach Einzah-

lung der gesamten Gebühr gültig. Eine

verspätete Anmeldung wird aus orga- 

nisatorischen Gründen nicht akzeptiert.

Es werden keine Mahnungen verschickt.

• Die Prüfungseinschreibung kann nicht

zurückgezogen werden. Nach erfolgter

Bezahlung der Prüfungsgebühr werden

nur qualifiziert begründete Rückzüge

(Krankheit, Unfall, Todesfall einer

nahestehenden Person) angenommen.

Nicht qualifiziert begründete Rück -

züge werden als Nichtbestehen der

Prüfungen gewertet.

• Die ordentlichen Prüfungssessionen 
finden am Ende des Semesters statt. Im 
Masterstudium zählen die Noten 
einzeln. Die Prüfung ist mit der Note 4 
bestanden.

Fristen für die Prüfungseinschreibung 
Die Fakultät organisiert zwei Examens-

sessionen pro akademischem Jahr.

• Erste Examenssession: Ende 

Herbstse-mester im Januar / Februar

• Zweite Examenssession: Ende 

Frühlings-semester im Mai / Juni 

Detaillierte Informationen zu den Prü- 

fungen und den aktuellsten Plan  

mit den Prüfungsfristen finden Sie 

unter: www.unifr.ch/ius/examen

Vorgezogene Leistungen: Studierende 
des Bachelor of Law, die sich zu 
Prüfungen einschreiben wollen, die für den 
Master of Law angerechnet werden 
(bestimmte Spezialkredite, siehe die Liste 
der Spezialkredite), wenden sich bitte an 
das Dekanat (ius-examens@unifr.ch). 


